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Ausnahme von der Testpflicht 

Nach derzeitigem Stand von der Testpflicht ausgenommen sind Personen, die   

   

 zwei Impfungen und anschließend die Auffrischungsimpfung („Booster“) erhalten 

haben, oder 

 

 genesen sind und eine oder zwei Impfungen erhalten haben. Die Reihenfolge ist 

unerheblich. Ausgenommen sind also sowohl Personen, die nach einer Gene-

sung geimpft wurden, als auch Personen, die zunächst geimpft wurden und da-

nach erkrankt und genesen sind (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuarti-

ges_Coronavirus/Genesenennachweis.html).  

 

Vorübergehende Ausnahme von der Testpflicht 

Für die Dauer von 90 Tagen quarantänebefreit und damit von der Testpflicht ausgenom-

men sind Personen unter folgenden Bedingungen: 

 

 Zwei Impfungen gegen das Coronavirus, die letzte Impfung liegt mindestens 15 

Tage zurück. Die Frist von 90 Tagen beginnt mit der zweiten Impfung.  

 

 Nur genesen (ohne zusätzliche Impfung), der PCR-Nachweis liegt mindestens 28 

Tage zurück. Die Frist von 90 Tagen beginnt mit der Probeentnahme. 
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